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Beschluss
des Bundesrates

Zweite Verordnung zur Änderung der BHV1-Verordnung

Der Bundesrat hat in seiner 933. Sitzung am 8. Mai 2015 beschlossen, der Verord-

nung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes nach Maßgabe der sich aus der

Anlage ergebenden Änderungen zuzustimmen.
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Anlage

Ä n d e r u n g e n

zur

Zweiten Verordnung zur Änderung der BHV1-Verordnung

1. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa0 - neu - (§ 1 Absatz 2

Nummer 1)

In Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b ist dem Doppelbuchstaben aa folgender

Doppelbuchstabe aa0 voranzustellen:

'aa0) In Nummer 1 werden die Wörter "eines Betriebes" gestrichen.'

Begründung:

Die vorgeschlagene Änderung dient der Klarstellung des Gewollten. Als
BHV1-freier Rinderbestand soll der Bestand im Sinne einer epidemiologischen
Einheit aufgefasst werden. Sofern ein Betrieb über mehrere Bestände im Sinne
von mehreren epidemiologischen Einheiten verfügt, ist jeder Bestand gesondert
zu betrachten. Auf Grund der derzeitigen Formulierung hat ein bayerisches
Gericht einen Betrieb als einheitlichen Bestand gesehen, obwohl dieser über
mehrere epidemiologische Einheiten verfügt und damit aus fachlicher Sicht als
mehrere Bestände anzusehen war.

2. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb (§ 1 Absatz 2 Num-

mer 3)

Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb ist wie folgt zu fassen:

'bb) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

"3. Reagent:

ein Rind, bei dem

a) durch virologische Untersuchungsverfahren der Wildtyp des Bo-

vinen Herpesvirus Typ 1 nachgewiesen ist oder
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b) durch serologische Untersuchungsverfahren Antikörper gegen das

gE-Glykoprotein des Virus der BHV1-Infektion nachgewiesen

sind." '

Begründung:

Die vorgeschlagene Änderung dient der redaktionellen Klarstellung.

3. Zu Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc (§ 1 Absatz 2 Satz 2)

In Artikel 1 Nummer 1 ist Buchstabe b Doppelbuchstabe cc wie folgt zu fassen:

'cc) Folgender Satz wird angefügt:

"Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa und bb und Nummer 2 Buch-

stabe c Doppelbuchstabe aa gelten im Hinblick auf die Verpflichtung zur

Impfung oder Nachimpfung nicht im Falle von Rindern, die aus einem

BHV1-freien Bestand im Sinne der Nummer 2 Buchstabe a in den Bestand

eingestellt worden sind, soweit in diesem Bestand alle Reagenten entfernt

worden sind." '

Begründung:

Mit Artikel 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc soll sichergestellt
werden, dass nicht gegen die BHV1-Infektion geimpfte BHV1-freie Rinder,
die in einen Bestand nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b oder c einge-
stellt worden sind, nicht geimpft werden müssen mit dem Ziel, möglichst rasch
BHV1-freie Bestände ohne Impfung aufzubauen.

Die Ergänzung der bisherigen Formulierung um den letzten Halbsatz dient der
Klarstellung des Gewollten.

Bestände nach § 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe b oder c der BHV1-Verord-
nung verfügen noch nicht über die amtliche Anerkennung als BHV1-freier
Rinderbestand. In solchen Beständen kann auf die Impfung und Nachimpfung
von Rindern, die aus einem BHV1-freien Bestand im Sinne der Nummer 2
Buchstabe a in den Bestand eingestellt worden sind, nur verzichtet werden,
wenn in diesem Bestand alle Reagenten entfernt wurden.
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4. Zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc (Anlage 1 Ab-

schnitt I Nummer 1b Satz 1, 4 - neu -)

In Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc ist Anlage 1 Ab-

schnitt I Nummer 1b wie folgt zu ändern:

a) In Satz 1 sind nach dem Wort ", müssen" die Wörter ", vorbehaltlich des

Satzes 4," einzufügen.

b) Folgender Satz ist anzufügen:

"In den Fällen der Nummer 1a finden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung."

Begründung:

Ein Rinderbestand nach Nummer 1b des Abschnittes I der Anlage 1 (Rinder-
bestand, der zu mehr als 50 vom Hundert aus bis zu neun Monate alten Rindern
besteht) kann gleichzeitig auch ein Rinderbestand nach Nummer 1a des Ab-
schnittes I der Anlage 1 (Rinderbestand, der zu weniger als 30 vom Hundert
aus Kühen besteht) sein.

Da für die beiden Kategorien unterschiedliche Untersuchungsvorgaben gelten,
wird durch die Klarstellung in Nummer 1b verdeutlicht, dass für die Bestände
nach Nummer 1a die Untersuchungsvorgaben nach Nummer 1b nicht genutzt
werden können.

5. Zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c Doppelbuchstabe cc (Anlage 1 Abschnitt II

Nummer 3 Satz 1,

Satz 2)

In Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c ist Doppelbuchstabe cc wie folgt zu fas-

sen:

'cc) Nummer 3 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:

"Für den Fall, dass bei einer Untersuchung

a) nach Nummer 2 Satz 1 und Satz 2 Buchstabe a Reagenten festgestellt

werden, ruht der Status, bis durch eine frühestens 30 Tage nach Entfer-

nen des letzten Reagenten durchgeführte blutserologische Untersu-

chung2)

aa) aller weiblichen Rinder und der zur Zucht vorgesehenen männli-

chen Rinder keine Reagenten festgestellt worden sind oder,
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bb) sofern die zuständige Behörde dies genehmigt, bei den Rindern ei-

ner von ihr festzulegenden Kontaktgruppe keine Reagenten festge-

stellt worden sind und sichergestellt ist, dass alle Rinder, die inner-

halb von sechs Monaten nach Entfernen des letzten Reagenten aus

dem Bestand, ausgenommen unmittelbar zur Schlachtung, ver-

bracht werden, frühestens 14 Tage vor dem Verbringen blutsero-

logisch2) mit negativem Ergebnis auf Antikörper gegen das gE-

Glykoprotein des Virus der BHV1-Infektion untersucht worden

sind,

b) nach Nummer 2 Satz 2 Buchstabe b Reagenten festgestellt werden, ruht

der Status, bis durch eine frühestens 30 Tage nach Entfernen des letzten

Reagenten durchgeführte blutserologische Untersuchung2) bei den Rin-

dern einer von der zuständigen Behörde festzulegenden Kontaktgruppe

keine Reagenten festgestellt worden sind und sichergestellt ist, dass alle

Rinder, die innerhalb von sechs Monaten nach Entfernen des letzten

Reagenten aus dem Bestand, ausgenommen unmittelbar zur Schlach-

tung, verbracht werden, frühestens 14 Tage vor dem Verbringen blutse-

rologisch2) mit negativem Ergebnis auf Antikörper gegen das gE-

Glykoprotein des Virus der BHV1-Infektion untersucht worden sind.

Soweit die Untersuchung der Rinder nach Satz 1 mit negativem Ergebnis

auf Antikörper gegen das gE-Glykoprotein des Virus der BHV1-Infektion

durchgeführt worden ist, gelten die Anforderungen des Abschnitts II als er-

füllt." '

Begründung:

Werden bei den Untersuchungen zur Aufrechterhaltung des BHV1-freien Sta-
tus Reagenten festgestellt, sind für Bestände, die zu mehr als 30 vom Hundert
aus Kühen bestehen, Bestände, die zu weniger als 30 vom Hundert aus Kühen
bestehen (Abschnitt I Nummer 1a) und Bestände, die zu mehr als 50 vom Hun-
dert aus bis zu neun Monate alten Rindern bestehen (Abschnitt I Nummer 1b),
die Untersuchungen nach Abschnitt 2 Nummer 3 Buchstabe a oder b vorge-
schrieben. Die Möglichkeit der Untersuchung aller weiblichen und der zur
Zucht vorgesehenen männlichen Rinder (Nummer 3a) bietet für Mastbestände,
die nur männliche Masttiere und eine "Alibikuh" halten, die Möglichkeit, mit
der Untersuchung dieser Kuh wieder den BHV1-freien Status zu erlangen. Dies
stellt kein belastbares Untersuchungsergebnis für den Bestand dar. Daher wird
für diese Bestände die Untersuchung der Kontaktgruppe festgelegt.
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6. Zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c Doppelbuchstabe ee (Anlage 1 Ab-

schnitt II Fußnote 2 Nummer 1 zweiter Spiegelstrich)

In Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c Doppelbuchstabe ee ist in Anlage 1 Ab-

schnitt II Fußnote 2 Nummer 1 zweiter Spiegelstrich am Ende das Wort "Ein-

zelmilchprobe" durch das Wort "Bestandsmilchprobe" zu ersetzen.

Begründung:

Redaktionelle Berichtigung.

In Anlehnung an die Formulierung, dass in nicht Artikel 10-Gebieten die Be-
standsmilchprobe auf Bestände mit höchsten 50 laktierenden Kühen beschränkt
ist, ist auch im Zusammenhang mit der Bestandsobergrenze in den BHV1-
freien Gebieten (Bestände mit höchstens 100 laktierenden Kühen) korrekter-
weise der Begriff Bestandsmilchprobe zu verwenden.


